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Einleitung

A. Einführung und Gang der Darstellung

Die Schiedsvereinbarung bildet das Herzstück des gesamten Schiedsverfahrens.
Sie steht amAnfang des Verfahrens, denn die Verlagerung einer Streitigkeit weg von
der staatlichen Gerichtsbarkeit hin zur Schiedsgerichtsbarkeit beruht in aller Regel
auf einer privatautonomen Entscheidung der Parteien.1 Auch den Ablauf des
Schiedsverfahrens können die Parteien schon in der Schiedsvereinbarung ausge-
stalten. So können sie beispielsweise die Anzahl der Schiedsrichter oder die Ver-
fahrenssprache bereits in der Schiedsvereinbarung festlegen.2 Am Ende des
Schiedsverfahrens steht der Schiedsspruch. Diesen legitimieren die Parteien durch
ihre Schiedsvereinbarung.3 Falls die Schiedsvereinbarung als Legitimationsgrund-
lage für den Schiedsspruch fehlt, kann der Schiedsspruch nach § 1059 Abs. 2 Nr. 1
lit. a) und lit. c) ZPO aufgehoben werden.

Der Schiedsvereinbarung kommt nicht nur im Recht der Schiedsgerichtsbarkeit
eine besondere Bedeutung zu. Sie steht auch im Zentrum des Spannungsfeldes
zwischen Schiedsverfahrensrecht und Insolvenzrecht. Denn die Schiedsvereinba-
rung ist das Verbindungsglied zwischen diesen beiden Rechtsmaterien. Ohne eine
wirksame Schiedsvereinbarung kommt es gar nicht erst zu einemAufeinandertreffen
von Schiedsverfahren und Insolvenzverfahren. Ohne eine wirksame Schiedsver-
einbarung stellen sich auch nicht die viel diskutierten Fragen, wie sich die Insol-
venzeröffnung auf ein laufendes Schiedsverfahren oder den Schiedsrichtervertrag
auswirkt.4 Daher erscheint es lohnenswert, sich mit dem Themenfeld „Die
Schiedsvereinbarung in der Insolvenz“ zu befassen.

Das Zusammentreffen von Schiedsverfahrensrecht und Insolvenzrecht kann zu-
nächst dadurch entstehen, dass der spätere Insolvenzschuldner vor der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens eine Schiedsvereinbarung abgeschlossen hatte. Bei diesen

1 Schottelius, KTS 1959, 134, 135: „Die Schiedsvereinbarung ist also gleichsam das Tor,
durch das man allein zur Schiedsgerichtsbarkeit gelangen kann.“ In bestimmten Fällen können
Schiedsgerichte jedoch auch einseitig angeordnet werden, § 1066 ZPO.

2 Die DIS Musterklausel für Schiedsverfahren 2018 enthält unter anderem diese beiden
Eckpunkte.

3 Baumgärtel, Wesen und Begriff der Prozeßhandlung, S. 234; K. Schmidt, Festschr. f.
Prütting, S. 889, 890.

4 Siehe zu diesen Fragen etwa Aufdermauer, Schiedsgerichtsbarkeit und Insolvenz,
S. 249 ff.; Flöther, Auswirkungen des inländischen Insolvenzverfahrens, S. 5 ff., 121 ff.; Je-
staedt, Schiedsverfahren und Konkurs, S. 17 ff., 148 ff.



vorinsolvenzlichen Schiedsvereinbarungen stellt sich die Frage, ob und in welchem
Umfang der Insolvenzverwalter an die Schiedsvereinbarung des Schuldners ge-
bunden ist. Dass der Insolvenzverwalter im Grundsatz an vorinsolvenzliche
Schiedsvereinbarungen gebunden ist, wird nur noch vereinzelt angezweifelt.5 Im
Fokus des rechtswissenschaftlichen Diskurses der letzten Jahre steht vielmehr die
Frage nach dem Umfang der Schiedsbindung des Insolvenzverwalters. Im Jahr 1956
urteilte der BGH, dass die Schiedsvereinbarung des Schuldners Ansprüche des In-
solvenzverwalters aus Konkursanfechtung nicht erfasse.6 Mehr als ein halbes Jahr-
hundert später entschied der BGH, dass auch die Erfüllungsablehnung nach § 103
InsO nicht der Schiedsbindung unterliege, wenn die Anträge im Schiedsverfahren
unmittelbar oder als entscheidungserhebliche Frage die Erfüllungsablehnung be-
treffen.7 Der III. Zivilsenat begründet dies damit, dass die Erfüllungsablehnung
ebenso wie der Rückgewähranspruch aus Insolvenzanfechtung ein insolvenzspezi-
fisches Recht des Verwalters darstelle und dem Schuldner daher die Verfügungs-
befugnis fehle, um die Erfüllungsablehnung einer Schiedsvereinbarung zu unter-
werfen.8 Dieser Beschluss stieß in der Literatur auf Kritik.9 Zudem wird seit dieser
Entscheidung lebhaft diskutiert, welche weiteren Ausnahmen von der Schiedsbin-
dung anerkannt werden müssen.10 Auch der BGH musste sich in weiteren Ent-
scheidungen damit befassen, ob auch andere Normen der InsO insolvenzspezifische
Rechte des Insolvenzverwalters begründen.11 Diese Diskussion gibt zu erkennen,
dass Rechtsunsicherheit besteht, welche weiteren Rechte der InsO insolvenzspezi-
fisch sind. Dies ist vor allem für Schiedsgerichte misslich.12 Denn wenn diese ihre
Kompetenz zu Unrecht annehmen, droht die Aufhebung des Schiedsspruchs nach
§ 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. c) ZPO und auch die Vollstreckbarerklärung gemäß § 1060
Abs. 2 ZPO kann in diesem Fall scheitern.13

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich das erste Kapitel dieser Arbeit mit der
Bindung des Insolvenzverwalters an Schiedsvereinbarungen des Schuldners. Aus-
gehend vom Grundsatz der Schiedsbindung und dessen dogmatischer Herleitung
werden Leitlinien herausgearbeitet, welche aufzeigen, wann eine Ausnahme vom
Grundsatz der Schiedsbindung angenommenwerdenmuss. Anhand dieser Leitlinien

5 Windel, in: Jaeger InsO, § 80 Rdnr. 249; Häsemeyer, Insolvenzrecht, Rdnr. 13.28.
6 BGH, NJW 1956, 1920, 1921.
7 BGH, NZI 2011, 634, 636 Rdnr. 14, 16.
8 BGH, NZI 2011, 634, 636 Rdnr. 14.
9 Aufdermauer, Schiedsgerichtsbarkeit und Insolvenz, S. 164 ff.; Berger, Festschr. f. Ebke,

S. 77, 81 ff.; K. Schmidt, Festschr. f. Prütting, S. 889, 893; Heese, KTS 2017, 167, 178.
10 Aufdermauer, Schiedsgerichtsbarkeit und Insolvenz, S. 130 ff.; Edingloh, Die Bindung

des Insolvenzverwalters, S. 123 ff.; Riedel, Insolvenz in nationalen und internationalen
Schiedsverfahren, S. 26 ff.; Berger, Festschr. f. Ebke, S. 77, 85 f.; Bork, SchiedsVZ 2022, 139,
143 ff.

11 BGH, NZI 2013, 934 (zu § 166 Abs. 2 InsO); NZI 2018, 62 (zu §§ 115, 116 InsO).
12 Berger, Festschr. f. Ebke, S. 77, 78.
13 Berger, Festschr. f. Ebke, S. 77, 78.
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wird daraufhin entschieden, welche insolvenzrechtlichen Streitigkeiten der grund-
sätzlichen Schiedsbindung unterliegen und bei welchen Streitigkeiten ausnahms-
weise keine Schiedsbindung besteht. Gegenstand des ersten Kapitels ist nur die
Schiedsbindung des Insolvenzverwalters und nicht die Bindung des vorläufigen
Verwalters oder des Sachwalters. Denn die meisten Fragen, die sich im Zusam-
menhang mit der Schiedsbindung dieser Personen stellen, lassen sich mit Hilfe der
Leitlinien, die für die Bindung des Insolvenzverwalters gelten, beantworten. Zudem
hat sich Aufdermauer bereits ausführlich mit der Schiedsbindung des vorläufigen
Verwalters und des Sachwalters befasst.14

Zu einem Zusammentreffen von Schiedsverfahrensrecht und Insolvenzrecht
kommt es nicht nur durch Schiedsvereinbarungen, die der spätere Insolvenz-
schuldner vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgeschlossen hatte. Auch der
Insolvenzverwalter kann nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Schieds-
vereinbarung abschließen und damit das Zusammentreffen erzeugen. In der
rechtswissenschaftlichen Diskussion führt der Abschluss einer Schiedsvereinbarung
durch den Insolvenzverwalter bisher ein Schattendasein.15 Aus der Praxis ist zu
hören, dass viele Insolvenzverwalter der Schiedsgerichtsbarkeit skeptisch gegen-
überstehen.16 Der Abschluss einer Schiedsvereinbarung wird daher nur selten in
Betracht gezogen.17 Diese Skepsis vieler Insolvenzverwalter gegenüber der
Schiedsgerichtsbarkeit überrascht auf den ersten Blick, da ein Schiedsverfahren auch
bei insolvenzrechtlichen Streitigkeiten Vorteile gegenüber einem staatlichen Ver-
fahren bieten kann. So könnten die Parteien in einem Insolvenzanfechtungsstreit
beispielsweise Schiedsrichter bestellen, die mit dieser Rechtsmaterie besonders
vertraut sind. Auch kann es Streitigkeiten geben, die Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse betreffen oder bei denen Familienunternehmen beteiligt sind. Bei solchen
Streitigkeiten könnte es für den Verwalter interessant sein, eine Schiedsvereinbarung
abzuschließen, da Schiedsverfahren nichtöffentlich und vertraulich durchgeführt
werden können. Im zweiten Kapitel werden diese und andere Vorteile sowie die
Nachteile der Schiedsgerichtsbarkeit im Vergleich zur staatlichen Gerichtsbarkeit
betrachtet. Dieser Vergleich kann dem Verwalter dabei helfen, sich zwischen der
staatlichen Gerichtsbarkeit und der Schiedsgerichtsbarkeit zu entscheiden. Zudem
wird untersucht, ob ein Haftungsrisiko für den Verwalter besteht, wenn er sich
beispielsweise gar nicht mit der Möglichkeit eines Schiedsverfahrens befasst. Des
Weiteren wird erörtert, ob Art. 6 Abs. 1 EuInsVO dem Abschluss einer Schieds-
vereinbarung durch den Insolvenzverwalter in seinem Anwendungsbereich entge-
gensteht und bei welchen insolvenzrechtlichen Streitigkeiten oder Vorgängen der
Abschluss einer Schiedsvereinbarung sinnvoll sein kann.

14 Aufdermauer, Schiedsgerichtsbarkeit und Insolvenz, S. 208 ff.
15 Ausführlich zum Abschluss einer Schiedsvereinbarung durch den Insolvenzverwalter

äußern sich bisher nur Schroeder/Weiler/Lerch, ZRI 2021, 57.
16 Schroeder/Weiler/Lerch, ZRI 2021, 57.
17 Schroeder/Weiler/Lerch, ZRI 2021, 57.
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